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1. Jahresabschluss der Gemeinde Senden zum 31.12.2023 

Der Rat der Gemeinde Senden hat in seiner Sitzung vom 12.12.2024 

entsprechend der Beschlussempfehlung des 

Rechnungsprüfungsausschusses beschlossen: 

 

a. Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die Prüfung des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2023 der Gemeinde Senden seitens der 

beauftragten BDO Concunia GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Münster, als auch die Stellungnahme des 

Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis. 

b. Der Gemeinderat stellt gem. § 96 Abs. 1 S. 1 GO NRW den vom 

Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 07.11.2024 geprüften 

Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Gemeinde Senden fest. 

c. Der Gemeinderat beschließt gem. § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW über die 

etwaige Behandlung eines Jahresfehlbetrages. 

Der Jahresüberschuss in Höhe von +3.780.356,03 Euro wird der 

Ausgleichsrücklage zugeführt 

d. Die Ratsmitglieder erteilen gem. § 96 Abs. 1 S. 4 GO NRW dem 

Bürgermeister die vorbehaltlose Entlastung hinsichtlich der 

ordnungsgemäßen Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft für 

das Haushaltsjahr 2023. 

 

 

2. Daten des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 

a)  Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 schließt mit einem 

Jahresüberschuss in Höhe von +3.780.356,03 Euro ab. 

 

b)  Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung zum 31.12.2023 schließt mit einer Erhöhung der 

liquiden Mittel in Höhe von +4.396.116,72 Euro ab. 

 



c)  Bilanz 

 Die Bilanz zum 31.12.2023 stellt sich wie folgt dar: 

Aktiva Passiva 

0. Aufwendungen zur 

Erhaltung der 

gemeindlichen 

Leistungsfähigkeit 

 

 

6.375.801,81 

 

   

1. Anlagevermögen 219.191.314,12 1. Eigenkapital 117.490.250,80 

    

hiervon 

1.4.Jahresüberschuss/ 

-fehlbetrag 

 

+ 3.780.356,03 

 

    2. Sonderposten 93.035.058,52 

        

2. Umlaufvermögen 36.823.396,71 3. Rückstellungen 23.236.930,15 

        

    4. Verbindlichkeiten 29.417.449,95 

        

3. Aktive Rechnungs-

abgrenzung 3.540.532,34 

5. Passive Rechnungs-

abgrenzung 2.751.355,56 

        

  265.931.044,98   265.931.044,98 

 



 

 

Der Jahresabschluss der Gemeinde Senden zum 31.12.2023 wird hiermit 

gem. § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekanntgemacht. 

 

Die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Senden zum 31.12.2023 

ist gem. § 96 Abs. 2 GO NW dem Landrat als untere staatliche 

Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 13.12.2024 angezeigt 

worden. 

 

Der Jahresabschluss der Gemeinde Senden zum 31.12.2023 liegt ab dem 

Zeitpunkt dieser Bekanntmachung gem. § 96 Abs. 2 GO NRW bis zur 

Feststellung des Jahresabschlusses 2024 im Rathaus, Münsterstr. 30, Zimmer 

213 und 215, während der allgemeinen Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. 

Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung (Tel.: 02597/699 -213 / -225) 

wird empfohlen. Die allgemeinen Dienstzeiten sind: 

 

 montags bis mittwochs von  08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 

 donnerstags von 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr 

 freitags von 08.30 - 12.00 Uhr 

 

 

 

 

48308 Senden, 15.01.2025 

 

 

 

 

Täger 

Bürgermeister 



 
 

 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der 

Gemeinde Senden wird in der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.02.2025 

während der allgemeinen Öffnungszeiten 
   

 - Montag bis Mittwoch von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr sowie zusätzlich 

 - Donnerstag von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr und 

 - Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

im Wahlamt der Gemeinde Senden, Zimmer 802, Rathaus-

Nebengebäude, Anton-Aulke-Ring 62, 48308 Senden, für 

Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 

seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten prüfen. Zur 

Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 

im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte 

während des oben genannten Zeitraumes nur dann ein Recht auf 

Einsicht in das Wählerverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft 

machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 

Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 

besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 

Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des 

Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.  
 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 

Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich, welches nur von 

Bediensteten der Gemeindeverwaltung bedient werden darf. 
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 

oder einen Wahlschein hat. 

 



2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in 

der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.02.2025, spätestens am 07.02.2025 bis 

12.00 Uhr, bei der Gemeinde Senden, Münsterstraße 30, 48308 

Senden, Einspruch einlegen. 
 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 

eingelegt werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 

erhalten bis spätestens 02.02.2025 eine Wahlbenachrichtigung.   
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 

wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 

einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 

ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 

eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 

Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 

Wahlbenachrichtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis Coesfeld – 

Steinfurt II 

 4.1)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk)    dieses Wahlkreises oder 
 

 4.2)  durch Briefwahl teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1) ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

 5.2)  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener   

    Wahlberechtigter,  
 

a)   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 
Antragsfrist  auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 
18 Abs. 1 der  Bundeswahlordnung (bis zum 02.02.2025) oder 
die Einspruchsfrist  gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 
Abs. 1 der  Bundeswahlordnung (bis zum 07.02.2025) 
versäumt hat; 

b)   wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der  Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder  Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung  entstanden ist; 

c)   wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden  und die Feststellung erst nach Abschluss des 
 Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt  ist.  

 



 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 

 Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 15.00 Uhr, bei der 

 Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 

 werden. 
 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 

 Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 

 möglich  macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 

 gestellt werden. 
 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 

Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, kann ihm bis 

zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 

werden. 
 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können 

aus  den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf 

 Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 

stellen. 
 

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 

 schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 

 Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der Antragsstellung 

der  

 Hilfe einer andern Person bedienen. 

 

6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

    - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 

    - einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 

    - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief  

      zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und 

    - ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 

anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 

Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 

wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier 

Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 

Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 

hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 

Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 



Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 

muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 

technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 

getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig 

ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 

die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 

Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 

Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 

Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 

von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 

und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegeben Stelle absenden, 

dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 

besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post 

AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 

angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 

48308 Senden, 10.01.2025 

 

 

 

 

Täger 

Bürgermeister 



 

 

1. Am 23. Februar 2025 findet die 

 

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 

statt. 

 

 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

 

2. Die Gemeinde Senden ist in 17 Wahlbezirke eingeteilt. 

 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 

12.01.2025 bis 02.02.2025 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der 

Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

  

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 

15.00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Senden, Münsterstraße 30, 48308 

Senden, zusammen. 

 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, 

in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

 

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 

Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 

Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer: 

 

a) für die Wahl im Wahlkreis (in schwarzem Druck) die Namen der Bewerber 
der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 



Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennwortes und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten (in blauem Druck) die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und 
jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

  

  Der Wähler gibt 

 

 a) seine Erststimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem linken Teil des 

Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber 

eines Kreiswahlvorschlages sie gelten soll, 

 

 b) seine Zweitstimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem rechten Teil des 

Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 

auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 

gelten soll, 

 

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder 

in 

 einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 

werden, 

 dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 

foto- 

 grafiert oder gefilmt werden. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 

öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 

Wahlgeschäftes möglich ist. 

 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis 

Coesfeld - Steinfurt II, 

 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 

oder  

 b) durch Briefwahl 

 

 teilnehmen. 

 



  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde Senden einen 

amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag sowie 

einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit 

dem Stimmzettel (im verschlossenen weißen Stimmzettelumschlag) und dem 

unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig an die Gemeinde Senden 

versenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der 

Wahlbrief kann auch bei der Gemeinde Senden abgegeben werden. 

 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 

ausüben (§ 14 Abs. 4 Bundeswahlgesetz). 

  

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 

Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 

Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss 

das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 

bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 

geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 

die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 

Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 

verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson besteht. Die 

Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 

Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

  

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 

oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird mit Frei-

heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 

auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 

des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 

Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 

1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 

48308 Senden, 10.01.2025 

 

 

 

 

Täger 

Bürgermeister 



 

 

 

Am 

Donnerstag, 06. Februar 2025, 19.00 Uhr  

 

findet in der Gaststätte Kallwey, Neustraße 1 in 48308 Senden, eine 

Versammlung der Jagdgenossenschaft Senden XV statt, zu der Sie hiermit 

freundlichst eingeladen werden. 

 

 

T a g e s o r d n u n g: 

 

1. Begrüßung 

2. Wahl des Jagdvorstandes für die Zeit vom 01.04.2025 bis 31.03.2028 

3. Kassenbericht über für die Geschäftsjahre 2021/2022 bis 2023/2024 

4. Entlastung des ausgeschiedenen Vorstandes sowie der Geschäftsführung 

5. Neuverpachtung 
hier: Beratung und Beschlussfassung über die zum 01.04.2025 anstehende 
Neuverpachtung / Höhe der an die Gemeinde Senden abzuführenden 
Hebegebühren für die Geschäftsführung 

6. Haushaltsplan für die Geschäftsjahre 2025/2026 bis 2027/2028 

7. Beratung über die Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft Senden 
XV 

8. Verschiedenes 

 
Senden, den 09.01.2025 
Az.: III – 717 – 50 
Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Täger 



Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) - in 
der zurzeit geltenden Fassung - wird folgendes Dokument zugestellt: 
Datum, Aktenzeichens des 
Dokuments 
 

 Behörde, für die zugestellt wird 

13.12.2024; 44001.5.047625  Gemeinde Senden - Der Bürgermeister - 
Münsterstraße 30, 48308 Senden 

Empfänger / Zustellungsadressat 
 

Name 
 

Bulaieva, Oksana   
 

letzte bekannte Anschrift 
 

48308 Senden, Mühlenstraße 14 

Das vorgenannte Dokument kann gegen Vorlage eines gültigen 
Lichtbildausweises oder durch eine(n) bevollmächtigte(n) Vertreter(in) während 
der Öffnungszeiten des Rathauses an folgender Stelle eingesehen/abgeholt 
werden: 
Ort 
 

 Fachbereich  Raum 

Gemeinde Senden 
Münsterstraße 30 
48308 Senden 

 Soziales  111 

Das Dokument gilt zwei Wochen nach dieser Bekanntmachung als zugestellt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass durch die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Auskunft zu dem vorgenannten Dokument erteilt 
Frau Wendt (Tel.: 02597 / 699-111). 
 
Ort, Datum 
 

Senden, 13.12.2024 
 

Gemeinde Senden 
Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 

Täger 



 

In dem Monat Dezember 2024 wurden beim Fachbereich Ordnung der 
Gemeinde Senden folgende Gegenstände als gefunden angezeigt, deren 
Eigentümer bislang nicht ermittelt werden konnten: 

 

 

diverser Schmuck 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel 

 

 

Eigentumsansprüche können im Rathaus, Bürgerbüro, Münsterstraße 30,  
48308 Senden geltend gemacht werden. 
 

Im gleichen Zeitraum wurden folgende Verluste angezeigt: 

 

1 Hörgerät in einer schwarzen Schatulle  

1 Trekkingrad 

1 Smartphone 

diverse Geldbörsen 

diverse Schlüssel 

diverser Schmuck            

 

 

 

                      

Senden, 07.01.2025                     


